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Sie möchten über das beschleunigte Fachkräfteverfahren eine/n Ausländer/in als 

Fachkraft mit abgeschlossener Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf (z.B. 

MTR, Physiotherapeut/in) einstellen? 

 

Diese Checkliste gibt Ihnen wichtige Informationen für die Beantragung eines be-

schleunigten Fachkräfteverfahrens bei der Zentralen Stelle für die Einwanderung 

von Fachkräften (ZSEF). 

 

 

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren beantragen – in drei Schritten: 

 

1. Prüfen, ob ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren bei 
der ZSEF durchgeführt werden kann  Checkliste Nr. 1 

2. Dokumente zusammenstellen, die für das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren benötigt werden  Checkliste Nr. 2 

3. Formlosen Antrag mit allen nötigen Dokumenten über 
Online-Dienst oder per E-Mail einreichen  Kontaktdaten 

 
Hinweis 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung mehrerer 
geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen und personen-
bezogene Hauptwörter gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur 
redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 

  

http://www.zsef.bayern.de/
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1. Kann ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren durchgeführt werden? 

Der Ausländer 

 

Anmerkungen / Notizen: 

 
 

2. Diese Dokumente werden benötigt: 

Das beschleunigte Fachkräfteverfahren kann nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn Sie die nö-

tigen Dokumente vollständig zu Ihrem Antrag einreichen. Diese Checkliste soll eine erste Orientie-

rungshilfe sein. Im Einzelfall können weitere Dokumente nachgefordert werden. 

 

Hinweis 

Nicht mehr benötigte Originale senden wir Ihnen nach Abschluss des Verfahrens zurück. Für unaufgefordert eingereichte 
Originale und beglaubigte Kopien übernehmen wir keine Haftung. 

a) Allgemeine Dokumente 

☐ Anerkannter und gültiger Reisepass oder Passersatz des Ausländers (Farbkopie) 

 ☐ Falls der Name des Ausländers in den vorgelegten Dokumenten vom Namen im Pass abweicht: 

Urkunde über die Namensänderung in Originalsprache + deutsche Übersetzung 
(Farbkopie) 

 ☐ Falls der Ausländer sich aktuell nicht in seinem Herkunftsland gewöhnlich aufhält: 

Nachweis über den Aufenthaltsstatus am aktuellen gewöhnlichen Aufenthaltsort 
(Farbkopie) 

 

☐ Vollmacht des Ausländers auf den Arbeitgeber (Kopie) 

 ☐ Falls die Vollmacht seitens des Arbeitgebers von einer anderen Person unterzeichnet wird: 

Nachweis der Vertretungsbefugnis der die Vollmacht unterzeichnenden Person 
(Kopie) 

 ☐ Falls der Arbeitgeber eine Untervollmacht erteilt hat: 

Untervollmacht des Arbeitgebers auf den Unterbevollmächtigten 
(Kopie) 

 

☐ Erklärung zum Parallelverfahren 

Hat der Ausländer ein nationales Visum für längerfristige Aufenthalte („D-Visum“) bei einer deut-
schen Auslandsvertretung beantragt? Wenn ja, bitten wir um Angabe des dortigen Aktenzei-
chens und Verfahrensstandes. 

(formlos) 

 

Anmerkungen / Notizen: 

 
  

☐ besitzt eine Drittstaatsangehörigkeit 
Das beschleunigte Fachkräfteverfahren richtet sich nicht an Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten der EU, der EWR-Staaten (Nor-
wegen, Island, Liechtenstein) und der Schweiz. Nähere Informationen: Als EU-Bürger in Deutschland arbeiten 

 und 

☐ hält sich aktuell im Ausland auf 
Das beschleunigte Fachkräfteverfahren richtet sich nicht an Ausländer, die sich bereits in Deutschland gewöhnlich aufhalten. Für 
diese ist die örtliche Ausländerbehörde zuständig. Zum Behördenfinder: BAMF-NAvI 

 und 

☐ soll in Bayern eingesetzt werden 
Die ZSEF ist für die Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens zuständig, wenn der Ort der Betriebsstätte, in der der 
Ausländer eingesetzt werden soll, in Bayern liegt. Zum Behördenfinder: Ansprechpartner in Ihrem Bundesland 

https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/rmf_16-010-zz_-_beschleunigtes_fachkr%C3%A4fteverfahren_-_vollmacht_nach_%C2%A7_81a_abs._1_aufenthg_-_deutsch-englisch.pdf
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/rmf_16-011-zz_-_beschleunigtes_fachkr%C3%A4fteverfahren_-_untervollmacht_nach_%C2%A7_81a_abs.1_aufenthg_-_deutsch_englisch.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/199314/20c1259406ef5a770c86dbc51f558826/dtauslandsvertretungenliste-data.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/als-eu-buerger
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/?typ=ABH
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/1_Rebrush_2022/b_Arbeitgeber/PDF-Dateien/2023-12-18_Zentrale_Auslaenderbehoerden_UEbersicht_DE.pdf
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b) Dokumente zur Beschäftigung 

☐ Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis, unterschrieben vom Arbeitgeber 

Der Ausländer muss eine qualifizierte Beschäftigung ausüben, d.h. Helfer- und Anlernberufe 

sind ausgeschlossen. 

Bitte geben Sie die Betriebsnummer der konkreten Betriebsstätte an, in welcher der Ausländer eingesetzt 
werden soll. Diese kann vom Haupt- bzw. Verwaltungssitz abweichen. Die bei der Bundesagentur für Arbeit 
hinterlegten Betriebsdaten sollten aktuell sein. 

(Kopie) 

 

☐ Abschlussurkunde bzw. -zeugnis in Originalsprache + deutsche Übersetzung (Farbkopie) 

 

☐ Falls bereits vorliegend: 

Deutsche Berufsausübungserlaubnis oder deren Zusage 

Hat die Zulassungsstelle festgestellt, dass eine Anpassungsmaßnahme und/oder Sprach-
kenntnisse nötig sind, orientieren Sie sich an folgenden Checklisten: 

- Checkliste „Qualifizierungsmaßnahme - Gesundheitsberufe“ 
- Checkliste „Anerkennungspartnerschaft - Gesundheitsberufe“ 

(Kopie) 

 

☐ Falls vorliegend: 

Vorabzustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach § 36 Abs. 3 BeschV 
(Kopie) 

c) Dokumente für die Berufszulassung 

Hat der Ausländer seine Ausbildung im Ausland abgeschlossen und in Deutschland bisher kein Ver-

fahren zur Erteilung der Berufsausübungserlaubnis beantragt, leitet die ZSEF i.R.d. beschleunigten 

Fachkräfteverfahrens das Erlaubnisverfahren bei der jeweils zuständigen Stelle ein. 

 

Unsere Koordinierungs- und Beratungsstelle Berufsanerkennung (KuBB) berät sie kostenfrei, 

neutral und unabhängig zu allen Fragen rund um die Berufszulassung. 

 

Hinweis 

Sämtliche Dokumente für die Berufszulassung bitten wir uns per Post zuzusenden. Sie werden von den zuständigen 
Stellen nur in postalischer Form bearbeitet. 

 

☐ Antrag, unterschrieben vom Ausländer oder einer im Erlaubnisverfahren be-
vollmächtigten Person 

(Original) 

☐ Kostenübernahmeerklärung einer in Deutschland ansässigen Person oder 
Institution 

(Original) 

☐ Weitere Dokumente, die im Merkblatt zum Antrag aufgeführt sind (in der jeweils vorge-
schriebenen Form) 

d) Dokumente zum Familiennachzug 

Ist beabsichtigt, dass Familienangehörige des Ausländers gemeinsam einreisen oder später nach-

ziehen, werden zusätzliche Dokumente benötigt. Orientieren Sie sich in diesem Fall an der Check-

liste „Familiennachzug im beschleunigten Fachkräfteverfahren“. Nachweise über deutsche Sprach-

kenntnisse des Ehe-/Lebenspartners und über ausreichenden Wohnraum sind nicht nötig. 

 

Anmerkungen / Notizen: 

 
 

  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/erklaerung-zum-beschaeftigungsverhaeltnis_ba047549.pdf
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/checkliste_-_qualifizierungsmassnahme_gesundheitsberufe.pdf
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/checkliste_-_anerkennungspartnerschaft_gesundheitsberufe.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__36.html
http://www.kubb.bayern.de/
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rof/b5/55.2/rof_55.2-034/index
https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rof/b5/55.2/rof_55.2-101/index
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/checkliste_familiennachzug.pdf
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/aufgaben/sg16/checkliste_familiennachzug.pdf
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3. Unsere Kontaktdaten 

Um eine bestmögliche Bearbeitung zu gewährleisten, nutzen Sie bitte zur Beantragung des be-

schleunigten Fachkräfteverfahrens unseren Online-Dienst: 
 

Beantragung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens 

 

Für konkrete Fragen zur Durchführung des Verfahrens stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 

Postanschrift: Zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften 
Regierung von Mittelfranken 
Postfach 606 
91511 Ansbach 

Hotline: +49 (0)911 2352-211 
Montag bis Donnerstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 8:00 - 13:00 Uhr 

Fax: +49 (0)981 53-982299 

E-Mail: zsef@reg-mfr.bayern.de 

Internet: www.zsef.bayern.de 

Persönliche Beratung: nach Vereinbarung 

 

https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/service/zentrale_stelle_einwanderung_fachkraefte/index.html#a5b
mailto:zsef@reg-mfr.bayern.de
http://www.zsef.bayern.de/
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